
Beitrittserklärung / Mitgliedsantrag
Hiermit möchte ich dem Gewerbeverein Hambrücken e.V. beitreten.

Zusätzliche Angaben für den Firmeneintrag auf der Homepage des Gewerbevereins.
- Nur ausfüllen, wenn abweichend von den Angaben oben -

* Rote Felder sind Pflichtangaben

Gewerbeverein Hambrücken e. V.
Hauptstraße 121, 76707 Hambrücken
info@gewerbeverein-hambruecken.de
www.gewerbeverein-hambruecken.de

VOBA Bruchsal-Bretten eG
IBAN: DE21 6639 1200 0000 1102 99
BIC: GENODE61BTT

Sparkasse Kraichgau
IBAN: DE30 6635 0036 0007 0557 43
BIC: BRUSDE66XXX

Amtsgericht Bruchsal VR 231360
Vorstand: 
Achim Jacob (1. Vorsitzender)
Doris Rothermel-Peters (2. Vorsitzende)

Firma*

Nachname*

Vorname*

Vorname Nachname

Verantwortliche Person (Inhaber, Geschäftsführer, etc.)

Ansprechpartner (falls abweichend von der verantwortlichen Person oben)

Ich stimme der Veröffentlichung meiner Kontaktdaten auf der Homepage des Gewerbeverein Hambrücken e.V. zu.
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass ohne diese Zustimmung der Mitgliedsbetrieb nicht auf unserer Homepage genannt werden kann. Es gelten 
unsere anhängenden Datenschutzrichtlinien.

Weiter auf Seite 2 - Seite 1 -

Straße / Hausnummer*

Telefon*

Telefon

PLZ*

Fax

Fax

Mobil

Mobil

Ort*

E-Mail*

E-Mail

Internet

Branchenkategorie* (Wählen Sie Ihre Hauptkategorie)

Dienstleistungen Gastronomie Handel Handwerk Produktion
Branche*

Mitgliedsnummer



SEPA-Lastschriftmandat (nur ausfüllen bei Zahlart Lastschrift)

Gewerbeverein Hambrücken e.V., Postfach 11 54, 76707 Hambrücken
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000913530

Mandatsreferenz:

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Gewerbeverein Hambrücken e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Gewerbeverein Hambrücken e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Ort, Datum Unterschrift

Kontoinhaber (Vorname Nachname)

Straße / Hausnummer

IBAN

PLZ Ort

BIC

Jahresbeitrag: 50,00 €

per Email - Ich stimme zu, dass der Gewerbeverein mich per Email zum Zwecke allgemeiner Informationen kontaktiert.

per Telefon - Ich stimme zu, dass der Gewerbeverein mich per Telefon zum Zwecke allgemeiner Informationen kontaktiert.

Kontaktaufnahme
Mit Ihrer Zustimmung geben Sie dem Gewerbeverein die Möglichkeit, Sie per Email oder per Telefon mit Neuigkeiten und allgemeinen Informationen zu 
versorgen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen.

Ich bestätige, dass mir die Vereinssatzung ausgehändigt wurde und ich diese anerkenne.

Ich bestätige, dass mir die Datenschutzerklärung ausgehändigt wurde und ich dieser zustimme.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift

Unterschrift

Zahlungstermin: jährlich zum 15. Februar
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Mitgliedsbeitrag

Zahlungsart: Lastschrift Überweisung

Der Antrag wurde angenommen.

Der Antrag wurde abgelehnt.

Wird vom Gewerbeverein ausgefüllt

Ort, Datum Vorstand Gewerbeverein Hambrücken e.V.

* Rote Felder sind Pflichtangaben

Gewerbeverein Hambrücken e. V.
Hauptstraße 121, 76707 Hambrücken
info@gewerbeverein-hambruecken.de
www.gewerbeverein-hambruecken.de

VOBA Bruchsal-Bretten eG
IBAN: DE21 6639 1200 0000 1102 99
BIC: GENODE61BTT

Sparkasse Kraichgau
IBAN: DE30 6635 0036 0007 0557 43
BIC: BRUSDE66XXX

Amtsgericht Bruchsal VR 231360
Vorstand: 
Achim Jacob (1. Vorsitzender)
Doris Rothermel-Peters (2. Vorsitzende)



§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „Gewerbeverein Hambrücken e. V." und hat seinen 
Sitz in Hambrücken.
Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Bruchsal eingetragen.

§ 2 Vereinszweck
1) Der Verein erstrebt den Zusammenschluss der Gewerbetreibenden sowie der 

freiberuflich Tätigen der Gemeinde Hambrücken zur Wahrnehmung und Durch-
setzung der Interessen des örtlichen Mittelstandes.

2) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.

3) Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Mit der Gemeindeverwaltung sowie dem Gemeinderat Verbindung zu halten, 

um die Anliegen des Handels, des Gewerbes, der Landwirtschaft und der freien 
Berufe zu kommunalen und regionalen Fragen rechtzeitig vortragen und vertre-
ten zu können.

b) Die Mitglieder über Fragen und Vorhaben der Gemeinde stets aufzuklären.
c) Durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Leistungsfähigkeit und das Angebot der ört-

lichen Gewerbebetriebe, des Handels und der freiberuflich Tätigen aufmerksam 
zu machen.

d) Durch Vortragsveranstaltungen den Mitgliedern eine berufliche und allgemeine 
Weiterbildung zu ermöglichen.

e) Durch geselliges Beisammensein die Gemeinschaft den Zusammenhalt der Mit-
glieder zu pflegen.

f) Durch Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Organisationen zur Stärkung 
des selbstständigen Mittelstandes beizutragen.

g) Das örtliche Gewerbe durch Ausstellungen und Leistungsschauen der Bevölke-
rung vorzustellen.

§ 3 Organe des Vereins
1. Organe
a) Vorstand, er besteht aus:
• dem 1. Vorsitzenden
• dem 2. Vorsitzenden
• dem Schriftführer
• dem Kassierer

b) Erweiterter Vorstand, er besteht aus:
• den Mitgliedern des Vorstandes
• dem Beirat, der aus mind. 2 weiteren Vereinsmitgliedern besteht. Bei der Wahl 

der Beiratsmitglieder ist auf die berufsmäßige Zusammensetzung zu achten.
c) Fachgruppen
 Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können Fachgruppen innerhalb des 

Vereins gebildet werden. Der Vorsitzende einer Fachgruppe gehört kraft seines 
Amtes dem Beirat des Vereins an, soweit er nicht ordentlich gewähltes Beirats-
mitglied ist.

d) Mitgliederversammlung
 Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des Vereins, sie ordnet 

durch Beschlussfassung alle Angelegenheiten des Vereins, die nicht zum Zustän-
digkeitsbereich der anderen Organe gehören.

2. Aufgaben
a) Dem Vorstand obliegen die Führung der laufenden Vereinsgeschäfte und die 

Durchführung der Aufgaben, welche die Mitgliederversammlung und der Beirat 
ihm übertragen. Im Einzelnen haben:

• Der 1. Vorsitzende, im Verhinderungsfalle sein Stellvertreter, die Mitgliederver-
sammlung, Vorstands- und weitere Sitzungen anzuberaumen und zu leiten. Ist 
kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit einen Versammlungsleiter aus ihrer Mitte.

• Der Schriftführer die Protokolle in den Sitzungen zu führen und zu unterschrei-

ben. Die Korrespondenz ist in Absprache mit dem 1. Vorsitzenden oder im Verhin-
derungsfalle dessen Vertretung zu erledigen.

• Der Kassierer die Beiträge einzuziehen und die Kassengeschäfte zu führen. Er hat 
der Mitgliederversammlung jährlich eine Abrechnung vorzulegen. Die Jahres-
rechnung ist von zwei, von der Mitgliederversammlung zu wählenden Kassen-
prüfern zu prüfen. Die Korrespondenz über finanzielle Fragen in Absprache mit 
dem 1. Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle dessen Vertretung zu erledigen.

b) Der erweiterte Vorstand hat die Aufgabe, nach den Richtlinien und Entschließun-
gen der Mitgliederversammlung über die Tätigkeit des Vereins im Einzelnen zu 
beraten und zu beschließen. Der erweiterte Vorstand - Vorstand und Beirat - ist 
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die 
Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung, und zwar mit Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder. Auf Verlangen von einem Mitglied muss 
eine geheime Abstimmung stattfinden. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des 1. Vorsitzenden bzw. im Verhinderungsfall dessen Vertretung den Ausschlag.

c) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:
• die Wahl des Vorstandes und des Beirates
• die Wahl der Kassenprüfer
• die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und erforderlichen Umlagen
• die Beschlussfassung über die grundlegende Verwendung des Vereinsvermögens 

(Kreditaufnahme, Kauf von Grundstücken und deren Beleihung oder ähnliche 
Geschäfte)

• die Änderung der Vereinssatzung
• die Beschlussfassung über Auflösung und Liquidation des Vereins
• Entlastung des erweiterten Vorstandes

Der erweiterte Vorstand und die beiden Kassenprüfer werden auf die Dauer von 
2 Jahren gewählt. Die Kassenprüfer dürfen weder Mitglieder des Vorstandes noch 
des Beirates sein. Die Wahl des Vorstandes und des Beirates erfolgt schriftlich und 
geheim, wenn dies von 10% der anwesenden Mitglieder gewünscht wird.
Die Mitgliederversammlung bestimmt einen aus zwei Personen bestehenden 
Wahlausschuss für die Wahl des Vorstandes.

Nachwahlen erfolgen unter Einberufung einer ordentlichen oder außerordentlichen 
Mitgliederversammlung.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Im Geschäftsjahr findet mindestens eine or-
dentliche Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand hat bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes oder auf Beschluss des erweiterten Vorstandes eine Mitgliederver-
sammlung einzuberufen. Eine Mitgliederversammlung muss außerdem einberufen 
werden, wenn mindestens 1/4 der Mitglieder einen Antrag mit Angabe des Zwecks 
der Versammlung schriftlich an den Vorstand stellt.

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder, im Falle der Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Satzungsänderungen bedürfen 
einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder.

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden, im 
Verhinderungsfalle durch seinen Vertreter, mindestens 14 Tage vor dem Versamm-
lungstermin durch Veröffentlichung im örtlichen Mitteilungsblatt und in elektroni-
scher Form (§126 a BGB) oder in Textform (§126 b BGB) an jedes Mitglied unter 
Angabe der Tagesordnung. Anträge müssen mindestens 8 Tage vor der angekündig-
ten Versammlung beim 1. Vorsitzenden oder einem seiner Stellvertreter eingereicht 
werden. Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte Anträge auf Ergän-
zung der Tagesordnung können nur durch Entscheidung der Mitgliederversamm-
lung mit 2/3 Mehrheit zugelassen werden.

Für den Fall der Beschlussunfähigkeit muss der 1. Vorsitzende innerhalb von 4 
Wochen eine neue Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einbe-
rufen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig. 

Satzung des Gewerbevereins Hambrücken e.V.
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Bei Abstimmung gelten Stimmenthaltungen als nicht anwesende Mitglieder. Das 
Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer 
zu unterzeichnen.

Jedes Mitgliederversammlungsprotokoll muss enthalten:
• Ort und Zeit der Versammlung
• Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers
• Zahl der erschienenen Mitglieder
• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
• die Tagesordnung
• die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Anzahl der Ja-Stimmen, An-

zahl der Nein-
• Stimmen, Enthaltungen, ungültige Stimmen)
• die Art der Abstimmung
• Satzungs- und Zweckänderungsanträge
• Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind

§ 4 Vertretungsberechtigung
Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende. Jeder 
ist alleinvertretungsberechtigt.

Im Innenverhältnis ist der 1. Vorsitzende oder der Kassierer sowie im Vertretungsfall 
der 2. Vorsitzende ermächtigt für Geschäfte der laufenden Verwaltung über Beträge 
in Höhe von bis zu 5.000 Euro ohne Zustimmung anderer Organe zu verfügen.

Im Übrigen führt der 1. Vorsitzende die Geschäfte der laufenden Verwaltung, vertre-
ten wird er durch den 2. Vorsitzenden.

§ 5 Mitgliedschaft
1) Die Mitgliedschaft des Vereins können ortsansässige natürliche oder juristische 

Personen erwerben, die ihren Firmensitz, den Sitz einer Zweigniederlassung oder 
die Geschäftsräume in der Gemeinde Hambrücken führen und:

a) Gewerbetreibende oder
b) freiberuflich Tätige oder
c) landwirtschaftliche Unternehmer oder
d) Freunde und Förderer des Vereins als natürliche und juristische Personen mit 

einem besonderen Bezug zur Wahrnehmung und Förderung der Interessen der 
Selbstständigen in Hambrücken. Ein solcher Bezug wird insbesondere durch eine 
langjährig ausgeübte Selbstständigkeit in Hambrücken begründet, auch wenn 
diese durch Betriebsübergang, -übernahme oder Stilllegung nicht mehr ausge-
übt wird. Freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit außerhalb von Hambrücken. 
Ohne die Voraussetzungen des Abs. 1. S. 1 oder S. 2 begründet einen solchen 
Bezug nicht.

2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand des Vereins. 
Lehnt dieser den Antrag ab, so kann binnen eines Monats nach Zugang des 
Ablehnungsbescheides schriftlich Widerspruch beim 1. Vorsitzenden oder einem 
seiner Vertreter eingelegt werden. Dieser hat den Widerspruch der nächsten 
Mitgliederversammlung zur Entscheidung vorzulegen. Die Entscheidung der 
Mitgliederversammlung - die in geheimer Abstimmung zu treffen ist - ist end-
gültig, gegen sie findet kein Rechtsbehelf statt. Ein neuer Aufnahmeantrag kann 
frühestens 1 Jahr nach Ablehnung gestellt werden.

3) Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch Austritt; dieser ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres mit einer Kündi-

gungsfrist von 3 Monaten schriftlich an den 1. Vorsitzenden oder 2. Vorsitzenden 
zulässig.

b) durch Tod;
c) durch Ausschluss, der wegen grober Verletzung der Vereinsinteressen, wegen 

des Verlustes der Fähigkeit zu Bekleidung öffentlicher Ämter und wegen des Ver-
lustes der Erlangung von Rechten aus öffentliche Wahlen sowie Verweigerung 
der Beitragszahlung nach wiederholter Mahnung vom erweiterten Vorstand 
auszusprechen ist. Gegen den innerhalb von 14 Tagen mit eingeschriebenem 

Brief zugestellten Ausschlussbescheid kann der Betroffene binnen eines Monats 
Widerspruch einlegen. Hierüber entscheidet die Mitgliederversammlung. Die 
Beendigung der Mitgliedschaft berührt nicht die Verpflichtung zur Zahlung der 
noch ausstehenden Beiträge. Auf das Vereinsvermögen hat das ausgeschiedene 
Mitglied keinen Rechtsanspruch.

d) durch Wegfall der Voraussetzungen des § 5, Abs. 1
e) durch Auflösung des Vereins.

4) Ehrenmitgliedschaft
 Auf einstimmigen Beschluss des Vorstandes kann dieser in der Mitgliederver-

sammlung in der Vereinsarbeit verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernen-
nen. Das Vorschlagsrecht hat jedes Mitglied.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane, die innerhalb der durch diese 
Satzung gezogenen Grenzen ergangen sind, werden für alle Mitglieder verbindlich. 
Die Mitglieder sind verpflichtet, die zur Deckung der Kosten des Vereins festgesetz-
ten Beiträge zu entrichten. Die Mitglieder sind stimmberechtigt bei allgemeinen 
Abstimmungen im Rahmen dieser Satzung, insbesondere bei der Wahl der Verein-
sorgane sowie wählbar in diese Organe. Ehrenmitglieder genießen alle Rechte der 
ordentlichen Mitglieder, sind jedoch von der Zahlung der Beiträge befreit.

§ 7 Mitgliedsbeiträge
Die Kosten des Vereins werden in erster Linie durch die Jahresbeiträge der Mitglie-
der gedeckt. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung 
mit Wirkung für das folgende Geschäftsjahr festgesetzt. Bei besonderen Anlässen 
oder zu besonderen Zwecken kann nach Beschluss der Mitgliederversammlung von 
den Mitgliedern eine jeweils in der Höhe festzusetzende Umlage erhoben werden.

§ 8 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins ist nur möglich, wenn auf einer ordentlichen oder au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung unter Angabe des Tagesordnungspunktes 
"Auflösung des Vereins" min. 2 /3 der Mitglieder anwesend sind und davon 2/3 
zustimmen. Die Abstimmung hat geheim zu erfolgen.

Sind 2/3 der Mitglieder nicht anwesend, so ist erneut, eine ordentliche oder außer-
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Hier ist dann für die Auflösung 
des Vereins eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Über die 
Verwendung des Vereinsvermögens beschließt die Mitgliederversammlung in ge-
heimer Abstimmung.

§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam 
sein, so bleibt die Satzung im Übrigen wirksam.

§ 10 Schlussbestimmung
Die Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 01.12.2009 beschlossen 
und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Für den Fall, dass eine der beschlossenen Bestimmungen vom Vereinsregister bean-
standet wird, ist der Vorstand ermächtigt, formale Änderungen der Satzung, welche 
die Grundlage des Vereins nicht berühren, vorzunehmen, und diese den Mitgliedern 
bekannt zu geben.

Stand: 01.12.2009

- Seite 2 -

Gewerbeverein Hambrücken e. V.
Hauptstraße 121, 76707 Hambrücken
info@gewerbeverein-hambruecken.de
www.gewerbeverein-hambruecken.de

VOBA Bruchsal-Bretten eG
IBAN: DE21 6639 1200 0000 1102 99
BIC: GENODE61BTT

Sparkasse Kraichgau
IBAN: DE30 6635 0036 0007 0557 43
BIC: BRUSDE66XXX

Amtsgericht Bruchsal VR 231360
Vorstand: 
Achim Jacob (1. Vorsitzender)
Doris Rothermel-Peters (2. Vorsitzende)



Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seines Vertreters:
Gewerbeverein Hambrücken e.V.
Postfach 11 54
76707 Hambrücken
E-Mail: info@gewerbeverein-hambruecken.de

1. Vorstand Thomas Bruno, Bastwaldstraße 2, 76707 Hambrücken, Tel. 07255 – 72 12 60 
2. Vorstand Awni-Abu-Ghoush, Weiherer Straße 2A, 76707 Hambrücken, Tel. 07254 – 720 99 42

Zuständiger für den Datenschutz:

1. Vorstand Thomas Bruno, Bastwaldstraße 2, 76707 Hambrücken, Tel. 07255 – 72 12 60
E-Mail: datenschutz@gewerbeverein-hambruecken.de

Zweck der Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten aufgrund 
des Art. 6 Abs. 1b) der DS-GVO:

Um die Vereinsziele und die Mitgliederbetreuung sowie die Verwaltung der Mitglieder zu gewähr-
leisten, erheben wir folgende personenbezogene Daten über das Beitrittsformular:

• Mitgliedsnummer / Mandatsreferenznummer
• Beginn der Mitgliedschaft
• Firma
• Vorname, Nachname des Firmeninhabers oder Geschäftsführers
• Straße, Hausnummer
• PLZ, Ort
• Telefon, Fax.(optional), E-Mail, Mobil (optional)
• Homepage
• Branche

Falls abweichend von den oben genannten Daten erheben wir zusätzlich folgende personenbe-
zogene Daten:

• Vorname, Nachname des Ansprechpartners
• Telefon, Fax.(optional), E-Mail, Mobil (optional) des Ansprechpartners

Bei der Auswahl der Zahlung per Lastschrift erheben wir zusätzliche personenbezogene Daten 
des Kontoinhabers:

• Vorname, Nachname
• Straße, Hausnummer
• PLZ, Ort
• IBAN
• BIC

Diese Daten werden zur Rechnungsstellung des Vereinsbeitrages, zur Abrechnung von Veranstal-
tungen, wie Leistungsschauen, Verkaufsoffene Sonntage oder andere Leistungen, die der Verein 
seinen Mitgliedern anbietet und durchführt benötigt. Der Vereinsbeitrag kann durch Banküber-
weisung des Mitgliedes erfolgen oder wird mit SEPA-Lastschrift, sofern die Erlaubnis vom Ver-
einsmitglied vorliegt, abgebucht. Des Weiteren werden die Kontaktdaten des Mitgliedes auf der 
Homepage des Gewerbevereins veröffentlicht.

Weiter dienen die Daten für die nachfolgend aufgeführten Ziele, die sich aus der Satzung
§2 Vereinszweck, Abs. 3 ergeben:
 
a) Mit der Gemeindeverwaltung sowie dem Gemeinderat Verbindung zu halten, um die Anliegen 

des Handels, des Gewerbes, der Landwirtschaft und der freien Berufe zu kommunalen und 
regionalen Fragen rechtzeitig vortragen und vertreten zu können.

b) Die Mitglieder über Fragen und Vorhaben der Gemeinde stets aufzuklären.
c) Durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Leistungsfähigkeit und das Angebot der örtlichen Gewerbe-

betriebe, des Handels und der freiberuflich Tätigen aufmerksam zu machen.
d) Durch Vortragsveranstaltungen den Mitgliedern eine berufliche und allgemeine Weiterbildung 

zu ermöglichen.
e) Durch geselliges Beisammensein die Gemeinschaft den Zusammenhalt der Mitglieder zu pfle-

gen.
f) Durch Mitwirkung in örtlichen und überörtlichen Organisationen zur Stärkung des selbststän-

digen Mittelstandes beizutragen.
g) Das örtliche Gewerbe durch Ausstellungen und Leistungsschauen der Bevölkerung vorzustel-

len.

Berechtigtes Interesse im Sinne des Art.6 Abs.1f) der DS-GVO:

Der Verein erhebt nur die Daten, die für die Verfolgung der Vereinsziele, die Betreuung und Verwal-
tung der Mitglieder notwendig sind.
Der Verein dient dazu, die persönlichen und geschäftlichen Kontakte untereinander und nach au-
ßen zu fördern. Auf dieser Grundlage ist es der Vorstandschaft erlaubt, notwendige Daten der 

Mitgliederliste bei Bedarf zu veröffentlichen, um die Vereinsziele lt. Satzung zu erreichen.  

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte:

Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen des Vereinszweckes. Die Weiterga-
be über Drittlandtransfer (z.B. Datenverwaltung in einer Cloud) erfolgt nicht.
Nach Art. 6 Abs.1b) der DS-GVO ist der Verein berechtigt, die Daten von seinen Mitgliedern an 
Dritte weiterzugeben, wie z.B. an eine Zeitung oder die Veröffentlichung im Internet, wenn dies 
zur Erreichung des Vereinszweckes, förderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte sowie 
Grundfreiheiten der betroffenen Vereinsmitglieder überwiegen, vgl. Art. 6 Abs.1f) der DS-GVO.   
Eine Ausnahme hierbei ist die Weitergabe der Mitgliederdaten an öffentliche Stellen, wie die ört-
liche Gemeinde oder die Landesverwaltung, wenn diese eine freiwillige finanzielle Leistung dem 
Verein übergeben wollen. Auf Wunsch kann die Stelle eine Liste der Mitglieder zu Kontrollzwecken 
verlangen. Der Verein ist grundsätzlich berechtigt, die Wahrnehmung seiner Interessen zu wahren.
Das heißt, der Verein kommt einerseits in den Genuss der Vereinsförderung durch die öffentliche 
Stelle, andererseits nimmt der Verein das berechtigte Interesse eines Dritten wahr, sprich der öf-
fentlichen Stelle. Die Interessen oder Grundrechte der betroffenen Vereinsmitglieder überwiegen 
in diesem Fall nicht. Der Art. 6 Abs.1f) der DS-GVO greift nicht.       

Speicherdauer der personenbezogenen Daten nach Art. 2 Abs.1 der DS-GVO:

Diese Daten werden in einer Excel-Liste geführt und auf lokalen PCs gespeichert. Neben dieser 
Excel-Liste werden die Mitgliedsanträge in einem Ordner und elektronisch in Form eines PDFs 
aufgehoben und archiviert. Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre 
Zweckbestimmung nicht mehr notwendig sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewah-
rungspflichten entgegenstehen. Auf diese Daten kann nur die Vorstandschaft, sprich 1. und 2. 
Vorstand, der Kassier und der Schriftführer zugreifen, um ihre Aufgaben lt. Satzung zu erfüllen. 

Belehrung des Mitgliedes:

Melde-E-Mail in jedem Fall: datenschutz@gewerbeverein-hambruecken.de

• Auskunftsrecht bzgl. der Speicherung personenbezogener Daten:
 Das Vereinsmitglied hat das Recht auf Anfrage Auskunft über seine personenbezogenen Daten, 

die von uns, extern über die Homepage sowie intern zu Vereinszwecken über ihn gespeichert 
sind, zu erhalten.

• Berichtigung der Daten:
 Zudem hat das Mitglied das Recht auf das Korrigieren falscher Daten.

• Widerspruchsrecht:
 Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung zur Verarbeitung seiner Daten widerrufen bzw. 

eine Sperrung seiner personenbezogenen Daten verlangen, sofern diese für die Erfüllung des 
Vereinszweckes lt. Satzung nicht zwingend notwendig sind.

• Löschung der Daten nach Art. 17 Abs.1 der DS-GVO:
 Das Mitglied hat das Recht auf Löschung seiner personenbezogenen Daten, sofern sie für die 

Zwecke, für die sie erhoben wurden oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig sind und den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nicht widersprechen. Beispiele 
hierfür wären der Vereinsaustritt, die Geschäftsaufgabe oder der Tod des Vereinsmitgliedes. 
Ansonsten werden diese Daten in einer Sperrdatei archiviert und nach der gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflicht gelöscht.

• Beschwerde einreichen:
 Das Vereinsmitglied kann im Fall der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine 

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
 https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde/

Einwilligung des Vereinsmitgliedes nach Art. 7 Abs.1 der DS-GVO:

Das Vereinsmitglied stimmt freiwillig der zuvor beschriebenen Datenerhebungen, deren Verarbei-
tung und der Nutzung von personenbezogener Daten zu. 

Um seine Mitglieder mit vereinsorientierten Informationen versorgen zu können, stimmt das Mit-
glied freiwillig zu, dass es wie folgt vom Vorstand kontaktiert werden kann:

• per E-Mail - elektronisch
• per Post – schriftlich
• per Telefon

Das Mitglied kann nach §51 Abs. 3 Satz 3 BDSG-neu seine Einwilligung hierzu jederzeit widerru-
fen, aber wir weisen nach §51 Abs. 4 Sätze 3 und 4 BDSG-neu darauf hin, dass die Vorstandschaft 
dann keine Möglichkeit hat, das Mitglied direkt informieren zu können.

Datenschutzerklärung
Datenschutzrechtliche Unterrichtung der Vereinsmitglieder nach Art.13 Abs.1 und Abs.2 DS-GVO

Gewerbeverein Hambrücken e. V.
Hauptstraße 121, 76707 Hambrücken
info@gewerbeverein-hambruecken.de
www.gewerbeverein-hambruecken.de

VOBA Bruchsal-Bretten eG
IBAN: DE21 6639 1200 0000 1102 99
BIC: GENODE61BTT

Sparkasse Kraichgau
IBAN: DE30 6635 0036 0007 0557 43
BIC: BRUSDE66XXX

Amtsgericht Bruchsal VR 231360
Vorstand: 
Achim Jacob (1. Vorsitzender)
Doris Rothermel-Peters (2. Vorsitzende)
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